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Hartz IV für die Gesundheit
Die schwarz-gelben Pläne zielen bis in die Mitte der Gesellschaft

von Klaus Ernst und Alexander Fischer

Spätestens nach den Landtagswahlen in 
Nordrhein-Westfalen wird die Gesund-
heitspolitik in das Zentrum der Aus-
einandersetzung rücken. Schwarz-Gelb 
strebt hier eine zentrale Machtprobe an. 
Der Koalitionsvertrag ist gesundheits-
politisch tatsächlich die »Ankündigung 
eines Systemwechsels« (Gerlinger/Ur-
ban 2010, S. 52). Die Konsequenzen auf 
der Leistungsseite, vor allem die weitere 
Einschränkung und Rationierung von 
Leistungen und die Verschärfung der 
Tendenz zur Basisversorgung mit priva-

Umbau der Finanzierung der Gesetz-
lichen Krankenversicherung (GKV) eine 
konsequente Anwendung der bei den 
Hartz-Reformen und der Zerstörung der 
gesetzlichen Rente erprobten Prinzipien 
auf die Gesundheitsversorgung sind: 
die Ablösung der organisierten Solida-
rität in den Sozialversicherungen durch 

ten Zusatzversicherungen sowie die ge-
plante Privatisierung der Pflege, sind 
bereits von Hans-Jürgen Urban und 
Thomas Gerlinger beschrieben worden 
(ebd.). Die Konzentration der negativen 
Verteilungswirkungen durch die Einfüh-
rung einer einkommensunabhängigen 
Kopfpauschale auf den Bereich der nied-
rigen und unterdurchschnittlichen Ein-
kommen ist ebenfalls unumstritten (vgl. 
aktuell: IG Metall 2009).

Hier soll herausgearbeitet werden, 
dass die schwarz-gelben Pläne für einen 
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 Ehlscheid, Frank Iwer, Klaus Peter Kisker, Dieter Knauß, Jörg 
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Grundver-
sorgungs-
systeme mit 
Bedarfsprü-

fungen und die Auslieferung der durch 
Sozialversicherungen abgesicherten Ri-
siken an den Finanzmarktkapitalismus.

Es handelt sich um einen Angriff auf 
die Bevölkerungsmehrheit. Die schwarz-
gelben Pläne sind antizivilisatorisch, 
weil sie die Errungenschaft der »Kran-
kenversicherung als Solidargemein-
schaft« (§ 1 SGB V) in Frage stellen. Alle 
Menschen mit mittleren und unteren 
Einkommen wären im Lauf ihres Lebens 
von den negativen Auswirkungen be-
troffen. Für eine breite Mobilisierung 
muss der Widerstand an das Alltagsbe-
wusstsein dieser Mitte der Gesellschaft 
anknüpfen.

Vom Abbau zum Abbruch

Allen Angriffen zum Trotz ist die GKV 
nach wie vor ein im Kern intaktes So-
zialversicherungssystem. Intakt heißt 
nicht unbeschädigt. Aber das Grund-
prinzip der anteilig durch Arbeitneh-
mer und Arbeitgeber aufgebrachten ein-
kommensbezogenen Beiträge ist nach 
wie vor erkennbar und steht für eine be-
grenzte Solidarität der abhängig Be-
schäftigten und eine Beteiligung der Ar-
beitgeber an den Gesundheitskosten. 
Genauso ist der Charakter des durch die 
GKV finanzierten Leistungssystems als 
weitgehende Vollversorgung, die allen 
Mitgliedern des Systems ohne Bedürftig-
keitsprüfung und mit begrenzten Zuzah-
lungen zur Verfügung steht, nach wie 
vor als Zielvorstellung präsent. Vielfäl-
tige Angriffe haben bereits zu einer De-
formierung der GKV geführt, die nicht 
irreparabel ist. Die Praxisgebühr war ein 
dramatischer Einschnitt und wird von 
den Patienten als »Eintrittsgeld« beim 
Arztbesuch empfunden. Die steigenden 
Zuzahlungen belasten die Versicherten 
erheblich. Die Rationierung und Vorent-
haltung von Leistungen höhlt das Ver-
trauen in das Gesundheitssystem aus.

In der GKV wird das Verhältnis zwi-
schen Beitragszahlung und Risikoabsi-
cherung traditionell in kurzen Fristen 
hergestellt. Niemand fragt Versicherte 
im Krankenhaus, wie lange sie versichert 

sind und wie hoch der Beitrag im ge-
setzlichen System ist. Wer versichert ist, 
erhält die gesetzliche Leistung, egal wie 
lange und wie viel eingezahlt wurde. 
Das ist anerkannt und bedarf keiner Le-
gitimation. Soziale Reformen wären in 
der GKV deshalb relativ schnell umzu-
setzen, wenn Leistungsverbesserungen 
(Abschaffung von Zuzahlungen, Pra-
xisgebühr, Leistungsrationierungen und 
-einschränkungen) mit einer Verbes-
serung der Finanzierungsbasis einher-
gehen würden (durch Wiederherstellung 
der Beitragsparität zwischen Arbeitge-
bern und Arbeitnehmern, Verbreiterung 
der Einnahmebasis durch Anhebung 
oder Abschaffung der Beitragsbemes-
sungsgrenze und schrittweise Ersetzung 
des dualen Systems aus gesetzlichen 
und privaten Kassen durch eine solida-
rische Bürgerversicherung, in der auf 
alle Einkommen ein prozentualer Beitrag 
erhoben wird). Die soziale Reform wäre 
auch jetzt noch kein Systembruch, son-
dern eine Weiterentwicklung.

Im Bereich der Renten- und Arbeits-
losenversicherung sind die Schäden be-
reits irreversibler. In der gesetzlichen 
Rente wurde mit Riester-Faktor (inklu-
sive der zeitweisen Aussetzung), Nach-
haltigkeitsfaktor, Rente ab 67, Siche-
rungsklausel und Rentengarantie bereits 
mit vielen Neben- und Nachwirkungen 
herumgemurkst. Die Rückabwicklung 
ist nur als tatsächlicher Neuanfang mit 
einem gesamtgesellschaftlichen Legi-
timations- und Mobilisierungsprozess 
denkbar. Ähnlich sieht es in der Arbeits-
losenversicherung aus. Dort wurden mit 
der Abschaffung der Arbeitslosenhilfe 
und der Einführung der Grundsicherung 
Fakten geschaffen. Auch hier wäre statt 
einer Rückabwicklung ein von einer 
langfristigen und breiten gesellschaft-
lichen Mobilisierung getragener Neube-
ginn notwendig.

Das Schicksal der GKV ist offen. Der 
gegenwärtige Zustand und Charakter 
des Systems bieten Ansatzpunkte für or-
ganische soziale Reformen und für einen 
neoliberalen Zerstörungsangriff. Auch 
die geschwächte GKV dieser Tage ist im 
Alltagsbewusstsein eine Bastion der so-
lidarisch finanzierten Risikoabsiche-
rung. Genau das macht die GKV für neo-
liberale Sozialstaatsverächter zu einem 
Hauptangriffsziel. Gesundheitsminister 

Philipp Rösler formulierte es im Bundes-
tag unverblümt: Im Gesundheitswesen 
hieße Solidarität, dass die Gesunden den 
Kranken helfen. Der Ausgleich zwischen 
Arm und Reich aber sei im Gesundheits-
wesen »wenig treffsicher und deswegen 
… sozial ungerecht« (Deutscher Bundes-
tag, Plenarprotokolle 17. WP, 5. Sitzung, 
12.11.2009, S. 274). Damit hat Rösler 
die Grundrichtung vorgegeben. Gerade 
weil in der GKV noch keine irreparablen 
Schäden hervorgerufen wurden, muss 
das aus Sicht von Rösler dringend nach-
geholt werden.

Von der organisierten Solidarität 
zur Vollprivatisierung

Das deutsche Gesundheitswesen ist 
ein Zwitter mit privaten und öffent-
lichen Elementen. Auf der Leistungser-
bringungsseite gibt es einen regulierten 
Gesundheitsmarkt, auf dem sich ver-
schiedene Akteure tummeln, die um Ein-
nahmen durch die Versorgung oder Be-
lieferung von Patienten konkurrieren. 
Auch die GKV steht seit Jahren unter Fi-
nanzierungsdruck. Die »deutsche Krank-
heit« (Lohnsenkungen, Abbau von gesi-
cherten Vollzeitarbeitsplätzen, Zunahme 
von befristeter, niedrig entlohnter und 
nicht abgesicherter Teilzeitarbeit; kam-
pagnenartiger Legitimationsdruck auf 
die Erhebung von direkten Steuern und 
Sozialversicherungsbeiträgen) hat da-
für gesorgt, dass die Einnahmen nicht 
mehr mit dem Ausgabenzuwachs (Preis-
steigerungen, medizinischer Fortschritt) 
Schritt hielten. Alle Leistungserbringer 
zusammen müssen mit immer restrikti-
ver bewirtschafteten Etats kämpfen.

Aus der Perspektive der Überschuss-
maximierung bringt dieser Kostensen-
kungsdruck eine Verweigerung und Ra-
tionierung von Leistungen hervor. Auf 
der Einnahmeseite dominieren im Ge-
sundheitswesen nach wie vor öffentliche 
Elemente. 68% der gesamten Gesund-
heitsausgaben wurden 2007 durch Bei-
tragsgelder aus den Sozialversicherungs-
zweigen aufgebracht, weitere 5% durch 
die öffentlichen Haushalte. Alle Sozial-
versicherungsträger zusammen finan-
zierten Gesundheitsausgaben in Höhe 
von knapp 171,5 Mrd. Euro. Lediglich 
ein reichliches Viertel der Gesundheits-
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ausgaben wird demnach durch die pri-
vate Krankenversicherung sowie durch 
Zuzahlungen und privat finanzierte 
Leistungen gedeckt.

Der Kern der schwarz-gelben Re-
formpläne zielt nicht zufällig auf die 
Veränderung der Finanzierungsbasis der 
GKV. Für abhängig Beschäftigte und 
Rentner, die in der GKV immer noch die 
Mehrheit der Versicherten stellen, soll 
die individuelle Beitragshöhe nicht län-
ger als Prozentsatz vom individuellen 
Einkommen abhängen, der anteilig vom 
Versicherten (Arbeitnehmer oder Rent-
ner) und seinem Arbeitgeber (bei Rent-
nern dem Rentenversicherungsträger) 
aufgebracht wird. Stattdessen soll für 
alle Zukunft der Arbeitgeberbeitrag für 
jeden Versicherten bei 7% des Bruttoein-
kommens eingefroren werden. Der Ar-
beitnehmerbeitrag soll in Zukunft als 
einkommensunabhängige »Kopfpau-
schale« erhoben werden. Für jeden und 
jede Versicherte würde dann derselbe 
Beitrag fällig (Koalitionsvertrag 17. Le-
gislaturperiode, S. 86).

Dieser Systembruch wäre für die 
Mehrheit der Versicherten unmittelbar 
mit erheblichen Zumutungen verbun-
den. Die Umstellung der Finanzierung 
auf eine Kopfpauschale bei Einfrierung 

des Arbeitgeberbeitrags würde zu einer 
Verschärfung der Unterfinanzierung des 
Gesundheitswesens führen. Wenn die 
Pauschale zu niedrig ist, fehlt das Geld 
für eine ordentliche Gesundheitsver-
sorgung. Leistungen müssen gestrichen 
oder rationiert werden. Ist die Kopfpau-
schale zu hoch, können mehr Menschen 
den Beitrag nicht mehr zahlen und müs-
sen entweder staatlich alimentiert wer-
den oder fallen ganz aus dem System. 
Die Konsequenz wäre, dass das heu-
tige System der eingeschränkten Voll-
versorgung zu einer Basisversorgung für 
rein gesetzlich Versicherte geschrumpft 
würde, während alle zusätzlichen Leis-
tungen auch zusätzlich bezahlt oder pri-
vat abgesichert werden müssen (umfas-
send: Gerlinger/Urban 2010).

Die schwarz-gelben Pläne laufen, 
wenn sie konsequent zu Ende gedacht 
werden, auf eine Vollprivatisierung des 
Gesundheitswesens und auf eine Auslie-
ferung der heute kollektiv abgesicherten 
Gesundheitsrisiken an den Finanzmarkt-
kapitalismus hinaus. Es darf durchaus 
als Hinweis verstanden werden, wenn 
im Koalitionsvertrag der »Wettbewerb« 
zwischen den Krankenversicherungen 
als »ordnendes Prinzip« bezeichnet wird 
(Koalitionsvertrag 17. Legislaturperiode, 

S. 85). Man 
wolle, »dass 
das allgemeine 
Wettbewerbs-
recht als Ordnungsrahmen grundsätzlich 
auch im Bereich der gesetzlichen Kran-
kenversicherung Anwendung« finde, 
heißt es an anderer Stelle (ebd., S. 87).

In diesem Zusammenhang sei auf 
die bereits im Kontext der letzten Ge-
sundheitsreform aufgekommenen Be-
denken hingewiesen, ob die immer stär-
kere Aufweichung des Solidarprinzips in 
der GKV aus der Perspektive des euro-
päischen Wettbewerbsrechts nicht zum 
Verlust der Legitimation der obligato-
rischen Krankenversicherung und des 
Krankenversicherungsmonopols führe 
(Kingreen 2007). Mit anderen Worten: 
Es ist denkbar und wahrscheinlich, dass 
die immer stärkere Assimilierung von 
privatwirtschaftlichen Elementen in der 
GKV an irgendeinem Punkt die recht-
liche Legitimation und Existenz des ge-
samten Systems in Frage stellt. Wenn 
die gesetzlichen Krankenversicherungen 
den privaten Krankenversicherungen 
immer ähnlicher sind, warum sollen sie 
dann das Monopol auf die Versicherung 
von rund 70 Millionen Menschen ha-
ben?

AbonnentInnen werben
neue AbonnentInnen

und Spenden!

■ Wir schicken Dir fünf bis zehn Hefte + entsprechendes Werbematerial kostenlos zu.
■ Du verteilst sie an Bekannte und propagierst als langjährige/r LeserIn die Vorteile der regel-

mäßigen Sozialismus-Lektüre. Das bringt uns dringend benötigte neue AbonnentInnen.

Wenn Du uns auf diesem Weg unterstützen möchtest, schreib an redaktion@sozialismus.de oder 
sende eine Postkarte an Redaktion Sozialismus, St. Georgs Kirchhof 6, 20099 Hamburg.

Wenn Du dazu keine Gelegenheit hast, hilft jede kleine oder auch größere Spende, unserer Arbeit 
an Analyse, Aufklärung & Gegenöffentlichkeit fortzuführen:
Spendenkonto: Richard Detje-Euscher, Haspa Kto. Nr. 1268120977, BLZ 200 505 50.

Für beides bedanken wir uns im voraus!



14    Sozialismus 2/2010 www.sozialismus.de

Aus die-
ser Perspek-
tive gäbe es 
nach Umset-

zung der schwarz-gelben Pläne kaum 
noch unüberwindliche Gründe für die 
Aufrechterhaltung der Trennung von 
privaten und gesetzlichen Krankenkas-
sen. Es wäre eine Dynamik in Gang ge-
setzt, die letztlich zu einer Öffnung des 
»Marktes« der gesetzlichen Krankenver-
sicherungen für private Versicherungen 
führen würde. Denkbar wäre beispiels-
weise ein System, in dem alle Arbeitge-
berbeiträge an den ja bereits bestehen-
den Gesundheitsfonds abgeführt werden, 
während um die »Kopfpauschalen« der 
Arbeitnehmer ein freier Wettbewerb pri-
vater und gesetzlicher Kassen tobt, zwi-
schen denen dann die Versicherten 
»wählen« können. Die Krankenversiche-
rung, die von einem Versicherten »ge-
wählt« wird, bekäme dann als Einnahme 
die Kopfpauschale des Arbeitnehmers 
und die für den Versicherten zur Verfü-
gung stehende Pauschale aus dem Ge-
sundheitsfonds aus Arbeitgebermitteln. 
Damit wäre der »Versicherungsmarkt« im 
Bereich der Gesundheitsversorgung voll-
ständig für private Anbieter geöffnet.

Die Kritik des Verbands der Priva-
ten Krankenversicherungen an der Ein-
führung der Kopfpauschale inklusive 
der Drohung des Rückzugs der Versi-
cherungskonzerne aus dem Kranken-
versicherungsgeschäft ist dementspre-
chend auch nicht sehr ernst zu nehmen, 
vielmehr die Drohung, dass die priva-
ten Versicherungen noch lange nicht das 
Ende der Deregulierungen sehen (anders 
dazu: Reiners 2010, S. 21). In diesem 
Kontext dürfte es auch von Interesse 
sein, dass mit Christian Weber ausge-
rechnet der stellvertretende Direktor des 
Verbands der privaten Krankenkassen 
als Abteilungsleiter für Grundsatzfra-
gen in das Gesundheitsministerium ein-
zieht (Ärzteblatt, 12.1.2010). Von dem 
beschriebenen Modell ist es ja nur ein 
kleiner Schritt zur faktischen Freigabe 
des Krankenversicherungsbeitrags für 
die Arbeitnehmer. Die Höhe der Kopf-
pauschale hätte dann in erster Linie die 
Funktion einer Rechengröße für den So-
zialausgleich und wäre an die Definition 
eines minimalen Leistungskatalogs ge-
bunden. Wer mehr Leistung will, muss 

eben mehr zahlen, bei welcher Kasse 
auch immer.

Um es noch einmal in Erinnerung zu 
rufen: Wir sprechen von Sozialversiche-
rungsmitteln in Höhe von über 150 Mrd. 
Euro jährlich, mit denen die private Ver-
sicherungswirtschaft in den Gesund-
heitssektor hinein expandieren könnte. 
Über 70 Millionen Menschen sind heute 
gesetzlich versichert und damit po-
tenzielle Kunden. Hinzu käme der im-
mer lukrativer werdende Markt der Zu-
satzversicherungen für Leistungen, die 
die reguläre Krankenversicherung dann 
mangels Einnahmen u.U. nicht mehr 
anbieten kann. Eine Goldgrube für die 
wiedererstarkten Spekulanten in der Fi-
nanzbranche wäre erschlossen.

Von der kollektiven Risiko-
absicherung zur Bedarfsprüfung

Unzureichend gewürdigt wurde bislang 
die praktische Konsequenz aus einer 
weiteren Worthülse, die im Kontext der 
schwarz-gelben Gesundheitspläne immer 
wieder auftaucht: der steuerfinanzierte 
Sozialausgleich. Damit soll suggeriert 
werden, dass sich durch den beabsich-
tigten Systemwechsel bei der Finanzie-
rung des Gesundheitswesens für sozial 
Schwache keine Änderung ergeben wird. 
Hinter dieser Worthülse verbirgt sich ein 
bürokratisches Ungetüm, das hinsicht-
lich der Erfassung breiter Bevölkerungs-
schichten durch eine entwürdigende Be-
darfsprüfungspraxis Hartz IV weit in 
den Schatten stellen könnte. Praktisch 
heißt steuerfinanzierter Sozialausgleich 
ja nichts anderes als, dass alle, die ein 

Einkommen unterhalb einer Grenze ha-
ben, Anspruch auf einen staatlichen Zu-
schuss haben. Dieser Zuschuss muss 
dann entweder individuell oder für den 
gesamten Haushalt beantragt und nach 
bestimmten Regeln bewilligt werden.

Die DGB-Vizechefin Annelie Bunten-
bach spricht denn auch von einer »Art 
Hartz-IV-System für die Krankenver-
sicherung«, das »bis weit in die Mittel-
schichten« reiche (DGB, Pressemeldung, 
30.11.2009). Die Chefin der Kranken-
kasse Barmer-GEK, Birgit Fischer, geht 
davon aus, dass der Sozialausgleich 
mindestens 20 Mrd. Euro jährlich um-
fasse und 60% der Beitragszahler zu 
Ausgleichsempfängern mache (Barmer-
GEK, Pressemeldung, 6.1.2010).

Versuchen wir uns zunächst die Di-
mensionen dieses Sozialausgleichs zu 
verdeutlichen. Im Jahr 2007 nahmen 
die gesetzlichen Krankenkassen insge-
samt rund 156 Mrd. Euro an Beitrags-
mitteln ein (Quelle: Gesundheitsbericht-
erstattung des Bundes). Wenn wir davon 
ausgehen, dass mit den gedeckelten Bei-
trägen der Arbeitgeber und der Renten-
versicherungsträger zunächst rund 45% 
der Einnahmen erzielt werden sollen, 
dann blieben rund 86 Mrd. Euro durch 
die Kopfpauschale aufzubringen. Wenn 
die Kopfpauschale allein von den rund 
50 Millionen selbst Versicherten aufge-
bracht werden soll (das hieße, dass die 
bisherigen Regelungen zur Familienmit-
versicherung beibehalten werden), dann 
müsste die Kopfpauschale bei rund 143 
Euro pro Monat liegen (vgl. dazu die de-
taillierteren Berechnungen von Lauter-
bach/Lüngen/Büscher 2009, die aus-
gehend von den für 2011 geplanten 
Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds 
für die Kopfpauschale ein aufzubrin-
gendes Volumen von 88 Mrd. Euro und 
eine Kopfpauschale von 145 Euro für 
alle heute Selbstversicherten errechnen).

Wenn wir von diesem zweiten Sze-
nario ausgehen und gleichzeitig an-
nehmen, dass die Regierung sich be-
mühen wird, auf dem Papier niemanden 
schlechter zu stellen, dann müsste sie 
allen, die im bestehenden System einen 
Arbeitnehmeranteil von unter 143 Euro 
zahlen, Anspruch auf den »steuerfinan-
zierten Sozialausgleich« einräumen. Das 
beträfe alle, die heute ein Bruttoarbeits-
einkommen von unter 1.800 Euro ha-
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ben. Allein das wären Millionen. Ein 
Blick auf die Arbeitseinkommensvertei-
lung zeigt, dass vor allem Frauen, Teil-
zeitbeschäftigte und der Dienstleistungs-
sektor massenhaft betroffen wären. Es 
beträfe auch alle Rentner mit einer Brut-
torente unterhalb dieser Grenze (Net-
torente unterhalb von ca. 1.650 Euro). 
Legen wir die Schichtung der Renten-
zahlbeträge zum 1.7.2008 zugrunde, 
dann würden von den 20,3 Mio. deut-
schen Rentnern rund 19,7 Mio. auf ei-
nen Schlag potenzielle Sozialfälle (Ren-
tenversicherungsbericht 2008, S. 92). 
Lauterbach/Lüngen/Büscher haben auf 
der Basis der SOEP-Daten für den Fall 
einer Prämienhöhe von 145 Euro er-
rechnet, dass knapp 36 Mio. Menschen 
auf einen Sozialausgleich angewiesen 
wären. Bei einer Prämienhöhe von 125 
Euro, die aber einen Wegfall der Fami-
lienmitversicherung für Ehepartner vor-
aussetzen würde, wären sogar ca. 40 
Mio. Menschen betroffen (Lauterbach/
Lüngen/Büscher 2009, S. 6f.). Dadurch 
wird klar: Die Konstruktion des steu-
erfinanzierten Sozialausgleichs macht 
praktisch das halbe Land zu Opfern der 
schwarz-gelben Gesundheitsreform.

Die Zahl der Betroffenen würde da-
von abhängen, welche konkreten Mo-
dalitäten der Bedarfsprüfung gewählt 
werden. Handelt es sich um eine indivi-
duelle Bedarfsprüfung oder wird das Be-
darfsgemeinschaftskonzept von Hartz 
IV zugrunde gelegt? Werden Vermögen 
und/oder Vermögenseinkommen berück-
sichtigt oder nicht? Welche Bedarfsgren-
zen gelten auf mittlere Sicht? Wie soll 
eigentlich bei Haushalten mit schwan-
kenden Einkommen verfahren wer-
den? All diese scheinbaren Detailfragen 
sind noch weit außerhalb der Wahrneh-
mung der breiten Bevölkerung, werden 
aber den Charakter der Reform und ihre 
praktischen Folgen entscheidend prägen. 
Es gehört wenig Phantasie dazu, sich 
vorzustellen, wie verlockend unter den 
Bedingungen einer prekären Haushalts-
lage eine restriktivere Ausgestaltung des 
Sozialausgleichs wird.

Ebenso wenig darf es in Zukunft 
überraschen, wenn die Auseinanderset-
zungen um die Lastenverteilung im Ge-
sundheitssystem nur noch unter den 
Versicherten geführt werden, weil sich 
die Arbeitgeber ja durch die Deckelung 

ihres Anteils heraushalten können. Dann 
gibt es nur noch Debatten darüber, ob 
die Arbeitnehmer mit durchschnittlichen 
und hohen Einkommen über eine höhere 
Kopfpauschale oder die Rentner und so-
zial Schwachen durch einen restriktive-
ren Sozialausgleich zur Kasse gebeten 
werden.

In Zukunft würden die Grenzen bei 
der Verteilung der Lasten für die Ge-
sundheitsversorgung zwischen den Ver-
sicherten verlaufen. Versicherte mit 
höheren und durchschnittlichen Ein-
kommen wären versucht, für niedrigere 
Kopfpauschalen bei einem geringeren 
Leistungskatalog zu plädieren, weil sich 
für sie die private Absicherung der zu-
sätzlichen Leistungen mehr lohnt. Wo 
heute in den Krankenhäusern Men-
schen aus den verschiedenen Schichten 
gemeinsam behandelt werden, würde 
es eine stärkere Segregation nach der 
Reichweite des Versicherungsschutzes 
geben. Ein Strukturbruch mit weitrei-
chenden Konsequenzen wäre vollbracht.

Den Kampf gegen die Zwei-
Klassen-Medizin organisieren!

Bislang steht der Systembruch nur auf 
dem Papier. In der Gesundheitspoli-
tik steht, falls die Bundesregierung ihre 
Pläne tatsächlich in die Tat umsetzt, 
eine Großauseinandersetzung bevor. Der 
Widerstand lohnt, weil das Thema ein 
hohes Mobilisierungspotenzial in der 
Bevölkerung hat. Man muss sich dazu 
klarmachen, dass die Folgen der Reform 
für die Mehrheit der Menschen verhee-
rend sein werden, weil sie mehr für Ge-
sundheit als vorher bezahlen müssen, 
weil sie ohne eigene Schuld zu staatli-
chen Bedarfsprüfungen gezwungen wer-
den, oder weil sie schließlich statt einer 
Vollversorgung nur noch eine Grundver-
sorgung erhalten.

Der Widerstand ist dann aussichts-
reich, wenn er sich am Alltagsbewusst-
sein der Versicherten orientiert und aus 
diesem Erfahrungshorizont heraus mobi-
lisierungsfähige Bilder und Forderungen 
entwickelt. Wir müssen uns darüber klar 
werden, dass der bevorstehende Kampf 
in erster Linie ein Verteidigungskampf 
wird, der uns vor die schwierige Heraus-
forderung stellt, aus der Verteidigung 

des Status Quo 
Perspektiven 
für soziale Re-
formen stark 
zu machen. Es ist sogar so, dass die Ver-
teidigung des Status Quo geradezu eine 
Voraussetzung für die Erfolgsaussichten 
künftiger sozialer Reformprojekte im 
Gesundheitswesen ist. Es geht um die 
Entwicklung von Parolen und entspre-
chenden bildhaften Übersetzungen, die 
den Widerstand gegen Schwarz-Gelb auf 
den Punkt bringen: Nein zur Zwei-Klas-
sen-Medizin! Nein zur Rationierung von 
Gesundheitsleistungen! Nein zu Hartz IV 
im Gesundheitswesen! Nein zur Privati-
sierung der Gesundheitsversorgung! Die 
Bündnisse, in denen der Widerstand or-
ganisiert wird, werden größer sein kön-
nen, als wir sie bislang kennen und (für 
linke Aktivisten/innen) neue Partner 
(z.B. die gesetzlichen Krankenversiche-
rungen, Hausärzteverbände) umfassen. 
Eine Bewegung, die den Weg zu einer 
linken Volkspartei beschreiten will, muss 
Ja zu einem breiten Widerstandskonsens 
und Ja zu breiten Bündnissen sagen. Die 
Radikalität des bevorstehenden Angriffs 
bestimmt den Charakter der Auseinan-
dersetzung und wird alle Beteiligten zu 
Kompromissen zwingen.
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